
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nr. 38/2017 

22. November 2017 
 
Inhaltsverzeichnis  Seite
 

 Verordnung  über  das  Offenhalten  an  Verkaufsstellen  am  03.12.2017  in 
Wuppertal‐Elberfeld 

2

 Verordnung über das Offenhalten  von Verkaufsstellen  am 10.12.2017  in 
Wuppertal‐Barmen 

5

 Erneute Bekanntmachung des Bebauungsplan 609 – Am Krüppershaus – 
1. Änderung – Satzungsbeschluss 

8

 95.  Flächennutzungsplanänderung  –  Kirchhofstraße  ‐  Feststellungsbe‐
schluss 

11

 Bebauungsplan 1196  ‐ Kirchhofstraße ‐ Satzungsbeschluss  14

 Widerspruchsrecht  gegen  die  Datenübermittlung  an  das  Bundesamt  für 
Wehrverwaltung 

17

 Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern  18

 Öffentliche Zustellungen  19

 
 
 

Hinweis: 

Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen  

Archiv gelöscht. 

 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 



Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am 03.12.2017 

in Wuppertal‐Elberfeld 
vom: 14.11.2017 

 
 
 

Auf Grund des § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der aktuellen Fas‐
sung hat die Stadt Wuppertal gemäß dem Beschluss des Rates vom 13.11.2017 als örtliche 
Ordnungsbehörde für das Stadtgebiet Wuppertal die nachfolgende Verordnung erlassen: 

 
§ 1 
 

Am Sonntag, dem 03.12.2017, dürfen anlässlich des Lichtermarktes in Wuppertal‐Elberfeld 
sowie der Wuppertaler‐Winter‐Weihnachtswelt für den Verkauf von Waren in der Zeit von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden in folgenden Bereichen, 
welche sich im Detail aus der anliegenden Karte ergeben, geöffnet sein: 
 

Das Gebiet zwischen  
Morianstraße (gerade Hausnummern) / Einkaufszentrum City‐Arkaden 

(östliche Abgrenzung)  
und  

Kasinostraße im Kreuzungsbereich mit der Herzogstraße und der Neurmarktstraße  
(westliche Abgrenzung)  

sowie  
Neumarktstraße / Willy‐Brandt‐Platz / Klotzbahn (ungerade Hausnummern) / Karlsplatz (un‐

gerade Hausnummern) / Friedrichstraße (gerade Hausnummern) / Hofkamp  
(nördliche Abgrenzung)  

und  
Herzogstraße / Wirmhof / Schlossbleiche / Hofaue westl. der Morianstraße  

(südliche Abgrenzung) 
 

§ 2 
 

§ 1 gilt nicht für den Lebensmittelhandel, Supermärkte, Getränkemärkte, Bau‐, Möbel‐ und 
Matratzenmärkte sowie Apotheken (soweit nicht für Notdienste geöffnet). 

 
§ 3 
 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Anlage zur Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am 03.12.2017 in Wuppertal‐Elberfeld 

 
 

 
 

_________________________ 

Ich bestätige, dass 

‐  die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden sind 

und 

‐  der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

_________________________ 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.11.2017 beschlossen hat, 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein‐Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Ordnungs‐

behördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

Der Stadtbote 
Nr. 38/2017

Seite 
3 von 44



a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b)  die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor‐

den, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 14.11.2017  Stadt Wuppertal 

  als örtliche Ordnungsbehörde 

  gez. 

  Andreas Mucke 

  Oberbürgermeister 
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Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am 10.12.2017 

in Wuppertal‐Barmen 
vom: 16.11.2017 

 
 
 

Auf Grund des § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der aktuellen Fas‐
sung hat die Stadt Wuppertal gemäß dem Beschluss des Rates vom 13.11.2017 als örtliche 
Ordnungsbehörde für das Stadtgebiet Wuppertal die nachfolgende Verordnung erlassen: 

 
§ 1 
 

Am Sonntag, dem 10.12.2017, dürfen anlässlich des Weihnachtsmarktes in Wuppertal‐
Barmen, des Barmer Schneemann‐Wettbewerbs und des Flohmarktes Verkaufsstellen für 
den Verkauf von Waren in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Ver‐
kehr mit Kunden in folgenden Bereichen, welche sich im Detail aus der anliegenden Karte 
ergeben, geöffnet sein: 
 

Das Gebiet von  
Höhne (nördliche Straßenseite / ungerade Hausnummern) ab Steinweg bis Bachstra‐

ße (südliche Abgrenzung)  
und 

Große Flurstraße/Parlamentstraße bis Steinweg (nördliche Abgrenzung) sowie  
Steinweg (westliche Abgrenzung)  

bis Bachstraße (östliche Abgrenzung) 
 

§ 2 
 

§ 1 gilt nicht für den Lebensmittelhandel, Supermärkte, Getränkemärkte, Bau‐, Möbel‐ und 
Matratzenmärkte sowie Apotheken (soweit nicht für Notdienste geöffnet). 

 
§ 3 
 

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Anlage zur Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am 10.12.2017 

in Wuppertal‐Barmen 
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_________________________ 

Ich bestätige, dass 

‐  die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

‐  alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden sind 

und 

‐  der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

_________________________ 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.11.2017 beschlossen hat, 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens‐ und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein‐Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Ordnungs‐

behördliche Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b)  die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor‐

den, 

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form‐ und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Wuppertal, den 16.11.2017  Stadt Wuppertal 

  als örtliche Ordnungsbehörde 

  gez. 

  Andreas Mucke 

  Oberbürgermeister 
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Erneute Bekanntmachung von Bauleitplänen mit Rückwirkung zum 
08.12.2010 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 

 

Bebauungsplan 609 – Am Krüppershaus – 1. Änderung  

 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 15.11.2010 den - Bebauungsplan 609 – Am 

Krüppershaus - 1. Änderung -  als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

 

 

 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 1. Änderung liegt südlich der Wohnbebauung 

Holunderweg 15-45 und 58, nordwestlich eines Getränkemarktes, östlich der Wohnbebauung 

Ampferweg 13 und 15 sowie westlich der Straße Am Krüppershaus. 

 

Planungsziel: Die städtische Spielplatzfläche an der Straße ‚Am Krüppershaus‘ (Am Dönberg) ist seit 

25 Jahren nicht realisiert worden. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes 609 – Am Krüppershaus 

– soll eine wohnbauliche Nachfolgenutzung für das Grundstück vorbereitet werden. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan mit Rückwirkung zum 08.12.2010 in 

Kraft. 
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Der genannte Bebauungsplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 

Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, während 

der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt des 

Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal  in seiner Sitzung am 15.11.2010 gefasst 

hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Hinweise: 

 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die 

fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB 

und über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 

hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort bezeichneten  

      Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 215 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften  

     über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 

Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 

nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. § 7 Abs. 6 

der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung -  zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
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Westfalen 2015, Seite 496) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 16.11.2017 

 

gez. 

Andreas Mucke 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

95. Flächennutzungsplanänderung - Kirchhofstraße 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Wuppertal gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) in der 
Neufassung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) genehmigt. 
 

 
 

 

 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 95. Flächennutzungsplanänderung umfasst den 
Bereich östlich der Grundstücke Kirchhofstraße 91a bis 104 und Bouterwekstraße 76 bis 80 
in Elberfeld West.  
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Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt vom 10.07.2017. 
 
Verfügung der Bezirksregierung vom 17.10.2017 mit AZ 35.02.01.01-14W-095-1276. 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), Ebene 0, 
Zimmer C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Bauleitplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Ich bestätige, dass 
 
- der Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Wuppertal ordnungsgemäß zustande 

gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung des Feststellungsbeschlusses des Rates der 

Stadt Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 
10.07.2017 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Neufassung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt 
I, 2017, Seite 3634) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten 

Vorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung der oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der 
Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Seite 666 / Geltende Gesetze und Verordnungen 
Nordrhein-Westfalen 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur 
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Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2015, Seite 495), beim Zustandekommen 
des oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)   der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher  
beanstandet, 

 oder 

d)    der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 
 

Wuppertal, den 16.11.2017 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1196 – Kirchhofstraße –  
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am  10.07.2017 den Bebauungsplan 1196 – 
Kirchhofstraße – als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 

 
 
 
Geltungsbereich: 
Friedhofserweiterungsfläche östlich der Grundstücke Kirchhofstraße 91a bis 104 und 
Bouterwekstraße 76 bis 80. 
 
Planungsziel: 
Entwicklung eines Wohnquartiers und Realisierung einer öffentlichen Grünfläche und eines 
Spielplatzes. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
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Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

10.07.2017 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 (BauGB) in der Neufassung vom 

03.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, 2017, Seite 3634) über die fristgerechte Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und über das Erlöschen der 

Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort bezeichneten  

      Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 215 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften  

     über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 

Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 

nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. § 7 Abs. 

6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-

Westfalen 2015, Seite 496) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 

Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 16.11.2017 

 

gez. 

Andreas Mucke 

Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwal-
tung 
 
Das Einwohnermeldeamt übermittelt auf Grund des § 58 c Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes 
an das Bundesamt für Wehrverwaltung zum Zweck der Übersendung von Informationsmate-
rial jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 

1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 

 
Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widerspre-
chen (§ 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz). 
Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Bürgeramt, 003.1, 42269 Wuppertal, 
einzulegen. Er kann auch persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 20, Wuppertal-
Barmen, Erdgeschoss oder in den Bürgerbüros abgegeben oder zur Niederschrift erklärt 
werden. 
 
 
Wuppertal, den 16.11.2017    Der Oberbürgermeister 
       Einwohnermeldeamt 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3010370173 
Nr. 3427789437 
Nr. 3413130695 
Nr. 4230952626 
Nr. 3411236015 
Nr. 4231052459 
 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 16.11.2017 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 

 
Nr. 3010904062 
Nr. 3446191995 
Nr. 3010616187 
Nr. 3011599952 
Nr. 3011819681 
 
 
Wuppertal, den 16.11.2017 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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